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Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Ver- 6.fordert die Mitgliedstaatenerneut auf, keine der ge-
waltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und
Gebiets geführt hat, -handlungen anzuerkennen;

erneut erklärend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach 7.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
Nationen, unzulässig ist, dieser Resolution Bericht zu erstatten.

sowie erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 69. Plenarsitzung
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs- 10. Dezember 1997
zeiten auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,66

eingedenkder Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze
vom 14. Juni 1967,

mit Genugtuungüber die Einberufung der Friedens-
konferenz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage
der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
die die Verwirklichung eines gerechten, umfassenden und
dauerhaften Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Be-
sorgnis darüber Ausdruck verleihend, daß der Friedensprozeß
bei den Verhandlungen mit der Syrischen Arabischen Republik
und Libanon ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israelauf, den ein-
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats, worin der Rat unter anderem beschlossen hat,
daß der Beschluß Israels, den besetzten syrischen Golan
seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung
zu unterstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche überzeugtdavon, daß die Vereinten Nationen ihre Fähig-
Wirkung ist, und verlangt hat, daß die Besatzungsmacht Israel keiten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern
ihren Beschluß umgehend rückgängig macht; und die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer

2. fordertIsraelaußerdem auf, die Änderung des äußeren
Erscheinungsbildes, der demographischen Zusammensetzung,in Anbetrachtdes Beitrags, den alle Mitgliedstaaten der
der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des besetzten Organisation zur Friedenssicherung leisten,
syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von Sied-
lungen zu unterlassen;

3. stellt fest, daß alle bisherigen oder künftigen Gesetz- bekundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses bei-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der zutragen,
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erschei-
nungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen
Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante
Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs- 1.begrüßt den Bericht des Sonderausschusses für
zeiten darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; Friedenssicherungseinsätze ;66

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den 2.schließt sichden Vorschlägen, Empfehlungen und
syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die Schlußfolgerungen des Sonderausschussesan, die in den
israelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise Ziffern 34 bis 91 seines Berichts enthalten sind;
aufzuzwingen, und von seinen gegen die Bevölkerung des
besetzten syrischen Golan gerichteten Unterdrückungsmaß-
nahmen abzulassen;

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens schläge, Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Sonderaus-
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in schusses umzusetzen;
Kriegszeiten durch Israel;

52/69. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

insbesondere unter Hinweisauf ihre Resolution 51/136
vom 13. Dezember 1996,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen ,67

bekräftigend, daß die Anstrengungen der Vereinten
Nationen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, nament-
lich auch durch ihre Friedenssicherungseinsätze, unverzichtbar
sind,

mit Genugtuungüber die Erhöhung der Zahl der Mitglieder
des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze,

Friedenssicherungseinsätze erhöhen müssen,

davon Kenntnis nehmend, daß zahlreiche Mitgliedstaaten,
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran

eingedenkdessen, daß es auch weiterhin notwendig ist, die
Effizienz des Sonderausschusses zu erhalten und die Wirksam-
keit seiner Tätigkeit zu steigern,

68

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die
zuständigen Organe der Vereinten Nationennachdrücklich auf,
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vor-
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4. wiederholt, daß diejenigen Mitgliedstaaten, die in heißt, "neuen Weltinformations- und -kommunikationsord-
künftigen Jahren Truppen für die Friedenssicherungseinsätzenung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozeß
der Vereinten Nationen stellen oder sich künftig für drei zu sehen ist",
aufeinanderfolgende Jahre als Beobachter an der Arbeit des
Sonderausschusses beteiligen, aufschriftlichen Antrag an den
Vorsitzenden des Ausschusses auf der darauffolgenden
Ausschußtagung Mitglieder werden sollen;

5. beschließt, daß der Sonderausschuß im Einklang mit
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende
Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der
Friedenssicherungseinsätze fortsetzen, die Umsetzung seiner
früheren Vorschläge überprüfen und über neue Vorschläge
beraten soll, um die Kapazität der Vereinten Nationen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben auf diesem Gebiet zu erhöhen;

6. ersuchtden Sonderausschuß, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über seine
Tätigkeit vorzulegen;

7. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein-
sätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/70. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DERMENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmendvon dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses ,69

sowie Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalse-
kretärs über Informationsfragen ,70

fordert alle Länder, die Organisationen des gesamten
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es
angeht,nachdrücklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien,
zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und
die sich daraus ergebenden vielfältigen Folgen, die sich auf die
Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien
sowie von Einzelpersonen in den Entwicklungsländern aus-
wirken, Informationen zu verbreiten und ihre Auffassungen
sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvorstellungen mittels
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die
Vielfalt der Informationsquellen und den freien Zugang zu ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick-
Informationen zu sichern, und in Anerkennung der in diesem lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder
Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den sonstigen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren nationalen und regionalen Ressourcen über die ihren

a) zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken, um die
bestehenden Disparitäten im Informationsfluß auf allen Ebe-
nen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika-
tionsinfrastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungs-
ländern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichti-
gung der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick-
lungsländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene
Informations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln,
Medien und Einzelpersonen stärker am Kommunikations-
prozeß zu beteiligen und einen freien Informationsfluß auf
allen Ebenen sicherzustellen;

b) sicherzustellen, daß Journalisten ihrer beruflichen
Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können,
und alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden zu verurteilen;

c) Unterstützung zu gewähren, damit die praktischen
Ausbildungsprogramme für Presse-, Rundfunk- und Fernseh-
journalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den
Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden;

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit
zwischen den Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern zu fördern, um das Kommunikationspotential zu
stärken und die Medieninfrastruktur und die Kommunikations-
technologien in den Entwicklungsländern, insbesondere in den
Bereichen Ausbildung und Informationsverbreitung, zu
verbessern;

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit zu
bemühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen,
privaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksich-
tigung ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informations-
bereich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten
Nationen bereits getroffenen Maßnahmen jede nur mögliche
Unterstützung und Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch
folgende Maßnahmen gehören:

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informa-
tions- und Kommunikationssysteme in den Entwick-
lungsländern unerläßlich sind, und die Unterstützung
bei der Fortführung und dem Ausbau praktischer
Ausbildungsprogramme, wie etwa derjenigen, die in
den Entwicklungsländern unter öffentlicher wie auch
privater Schirmherrschaft bereits überall durchgeführt
werden;

nationalen Bedürfnissen entsprechenden Kommunika-
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen
Programme, insbesondere für Hörfunk- und Fernseh-
sendungen, zu verfügen;
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